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Tolle 4-Zimmerwohnung  
in Innenstadtnähe.

Die sonnendurchflutete und großzügig geschnittene 
4-Zimmerwohnung in der Ludwigstraße 31 überzeugt 
durch eine offene und moderne Raumaufteilung. 
 
Die Innenstadt mit ihren zahlreichen Museen und 
 Einkaufsmöglichkeiten ist bequem zu Fuß zu  erreichen. 
Auch einige der großen Industrieunternehmen 
Schweinfurts, die beiden großen Krankenhäuser der 
Stadt und eine große Shopping-Mall sind nur einen 
Katzensprung entfernt. 
 
Darüber hinaus findet man in nächster Umgebung 
zahlreiche Kindergärten, Schulen und Apotheken und 
auch für den Kinobesuch braucht man kein Auto. 
 
In unseren neugebauten Mietwohnungen in der 
 Ludwigstraße 31 in Schweinfurt ist Wohlfühlen also 
keine Kunst. 

Kontakt

Stadt- und Wohnbau GmbH Schweinfurt
Klingenbrunnstraße 13
97422 Schweinfurt

Vermietung

Heike Krämer, Teamleiterin Vermietung
Tel. 09721 - 726-135

Marco Gube, Sachbearbeiter Vermietung
Tel. 09721 - 726-136

Daniel Seufert, Sachbearbeiter Vermietung
Tel. 09721 - 726-353

Ramona Merkt, Sachbearbeiterin Vermietung
Tel. 09721 - 726-134

EXPOSÉ
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UNSER WOHNUNGSANGEBOT
Ludwigstraße 31, 97424 Schweinfurt

Technischer Grundriss

4-Zimmer- Wohnung 
mit Balkon

Objektbeschreibung
• Küche/Wohn-/Esszimmer, Gäste WC, Kinder-

zimmer 1, Kinderzimmer 2, Flur/Diele, Schlaf-
zimmer, Bad mit Dusche/Badewanne, Technik-
raum, Balkon

Ausstattung
 9Balkon

 9 TV und Datenverkabelung in allen Wohn-/
Schlafräumen

 9Digitales Schwarzes Brett

 9 Elektr. Schließanlage

 9Aufzug

 9Vinyl-Boden

 9 Fernwärme-Zentralheizung

 9Kunststofffenster 3-fach Isolierverglasung

 9Hausmeisterservice

 9Reinigungsservice

 9barrierearm

Förderung
• Bayerisches Wohnungsbauprogramm
• Einkommensorientierte Förderung
• Wohnberechtigungsschein mit EOF Stufe 3

Daten
Zimmer: 4

Wohnfläche: ca. 99,26 m2

Lage: 4. OG rechts

Baujahr: 2021

Heizungsart: Fernwärme

Vermietbar ab: ab sofort

Miete
Netto-Kaltmiete 853,60 €

Mietzuschuss - 198,50 €

Betriebskostenvorauszahlung 119,00 €

Heizkostenvorauszahlung 99,00 €

Gesamtmiete 873,10 €

Vorläufige Energiewerte
Energieausweistyp: Bedarfsenergieausweis

Endenergiebedarf: 56 kwh/(m2*a)

Warmwasser: enthalten
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Gebäude von Außen

KinderzimmerBalkon

Bilder

Gäste WCSchlafzimmer
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Einkommensorientierte Förderung

Was bedeutet Einkommensorientierte Förderung?
Einkommensorientierte Förderung (kurz EOF) besagt, dass ein Mieter, abhängig von seinem Einkommen, einen 
Mietzuschuss erhält. Die Höhe des Zuschusses bemisst sich hierbei nach der Höhe des Gesamteinkommens aller 
Haushaltsangehöriger Personen pro Jahr. Es findet eine Unterscheidung in Stufe I, II und III statt. Hierbei ist zu 
beachten, dass nicht nur der Mieter gemäß seines Einkommens in diese drei Stufen eigeteilt wird, sondern auch 
die Wohnung. Diese muss, um die Anforderung an eine EOF geförderte Wohnung erfüllen zu können, bereits vor 
Fertigstellung einer der Stufen zugeordnet werden. Diese frühzeitige Zuordnung bedeutet für den Mieter aber 
auch, dass ein Mieter mit Einkommensstufe III nicht in eine Wohnung, welche für einen Mieter der Einkommens-
stufe I vorgesehen ist, einziehen kann.

Wer berechnet meine Einkommensstufe?
Die genaue Berechnung und Einteilung in die drei Stufen erfolgt durch das Bauverwaltungs- und Umweltamt der 
Stadt Schweinfurt.

Was benötige ich, um eine EOF- geförderte Wohnung anmieten zu können?
Neben der Einteilung in eine der drei Stufen erhält der Mieter durch das Bauverwaltungs- und Umweltamt auch 
gleichzeitig einen Wohnberechtigungsschein. Dieser ist notwendig, um bei Abgabe seines Mietgesuchs bei der 
SWG eine Legitimation für die gewünschte Wohnung nachweisen zu können.

Was bedeuten die Einkommensstufen monetär?
Zunächst muss darauf hingewiesen werden, dass die nachfolgende Darstellung lediglich als Richtschnur fungie-
ren kann. Die unten aufgeführte Darstellung ist stark vereinfacht. Die genauen Berechnungen erfolgen durch das 
Bauverwaltungs- und Umweltamt der Stadt Schweinfurt.

Haushaltsgröße Einkommen 
Stufe I
€/p.a

entspricht 
ca. Brutto-
einkommen 
€/p.a

Einkommen 
Stufe II
€/p.a

entspricht 
ca. Brutto-
einkommen 
€/p.a

Einkommen 
Stufe III
€/p.a

entspricht 
ca. Brutto-
einkommen 
€/p.a

1 Person 14.000 20.000 18.300 26.143 22.600 32.286

2 Personen 22.000 31.429 28.250 40.357 34.500 49.286

2 Personen davon 1 Kind 23.000 32.857 30.000 42.857 37.000 52.857

3 Personen 26.000 37.143 34.500 49.286 43.000 61.429

3 Personen davon1 Kind 27.000 38.571 36.250 51.786 45.500 65.000

4 Personen davon 2 Kinder 32.000 45.714 44.250 63.214 56.500 80.714

5 Personen davon 3 Kinder 37.000 52.857 52.250 74.643 67.500 96.429

Für jede weitere Person 4.000 8.500

Weitere Kinder: zuzüglich je 1.000 2.500
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Wie hoch sind die Mietzuschüsse für die jeweiligen Stufen?
• Zuschusshöhe Stufe I: 4 €/ m² Wohnfläche mtl.

• Zuschusshöhe Stufe II: 3 €/ m² Wohnfläche mtl.

• Zuschusshöhe Stufe III: 2 €/ m² Wohnfläche mtl.

Wie hoch sind die Mieten?
Für eine Wohnung in der Ludwigstraße 31 bedeutet der obige Mietzuschuss bei einer Endmiete von  
8,60 €/m² Wohnfläche mtl. folgendes:

• Miete für Mieter in Stufe I: 4,60 €/m² Wohnfläche mtl.

• Miete für Mieter in Stufe II: 5,60 €/m² Wohnfläche mtl.

• Miete für Mieter in Stufe III: 6,60 €/m² Wohnfläche mtl.

Was muss noch beachtet werden?
Nachdem der Wohnberechtigungsschein beim Bauverwaltungs- und Umweltamt von Ihnen beantragt wurde 
und vorliegt, kann der Mietvertrag geschlossen werden. Vor Mietbeginn müssen Sie allerdings beim Bauverwal-
tungs- und Umweltamt noch einen Antrag auf Mietzuschuss stellen, um die oben aufgeführten Zuschüsse auch 
tatsächlich zu erhalten.

Nach diesem ersten Antrag muss alle drei Jahre erneut ein Antrag auf Mietzuschuss gestellt werden, da die Be-
rechnung des Einkommens und die Einteilung in die jeweilige Stufe alle drei Jahre durch die Stadt Schweinfurt 
erneut durchgeführt werden muss.
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Energieausweis
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